
Beschluss des 70. Studierendenparlaments
Änderung der Sozialordnung (Lebensgemeinschaften)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 6. Sitzung des 70. Studierendenparla-
ments am 2022-11-16 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP70-A030- Änderung der Sozialordnung (Lebensgemein-
schaften)“ wird mit (36/0/0) in der folgenden Fassung angenommen:

1. Füge zu § 4 Abs. 1 in die Sozialordnung der Studierenden-
schaft hinzu:
Liegt eine Lebensgemeinschaft vor, die in hinreichender Wei-
se den o.g. Partnerschaftsmodellen ähnelt, kann diese auf
einfache Mehrheit des Sozialausschusses wie eine der o.g.
Partnerschaftsmodelle behandelt werden. Eine hinreichende
Ähnlichkeit liegt vor, wenn zu vermuten ist,dass

a) bei allen der Partnerschaft angehörigen Personen
der Wille besteht, füreinander Verantwortung zu tra-
gen und füreinander einzustehen, sowie dies auch
auf eine finanzielle Art und Weise zu tun,

b) alle der Partnerschaft angehörige Personen in einem
gemeinsamen Haushalt leben.

2. Hebe Beschluss SP70-E012 auf.

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Der Beschluss wird mit der amtlichen Bekanntmachung durch die RWTH
Aachen gültig. Diese Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsge-
schäftliche Erklärung der Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Steller
Präsident des 70. Studierendenparlaments
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